
857 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

14. 5. 1968 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
1968, über eine Versdliebung des Hauptfest­

stellungszeitpunktes der Einheitswerte 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Die gemäß § 20 des Bewertungsgesetzes 
1955, BGBL Nr. 148, in Verbindung mit § 1 des 
Bundesgesetzes vom 18. Juli 1962, BGBL 
Nr. 226, zum 1. Jänner 1969 vorgesehene Haupt­
feststellung der Einheitswerte ist 

a) beim land- und forstwirtsch·aftlichen Ver­
mögen und bei den Betriebsgrund'stücken, 
die losgelöst von ihrer Zugehörigkeit zu 
einem Betriebsvermögen einen Iand- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb bilden würden 
(§ 60 Abs. 1 Z. 2 des Bewertungsgesetzes 
1955), zum 1. Jänner 1970, 

b) heim Grundvermögen und bei den Be­
triebsgrundstücken, die losgelöst von ihrer 
Zugehörigkeit zu einem Betriebsvermögen 
zum Grundvermögen gehören würden 
(§ 60 Abs. 1 Z. 1 des Bewertungsgesetzes 
1955), sowie bei den Gewerbeberechtigun­
gen zum 1. Jänner 1973 

durchzuführen. 

§ 2. (I) Die gemäß § 1 lit. a festgestellten Ein­
heitswerte werden erst mit 1. Jänner 1971, die 
gemäß § 1 lit. b festgestellten Einheitswerte wer­
den erst mit L Jänner 1974 wirksam. Bis zu 
diesen Zeitpunkten gelten die zum 1. Jänner 
1963 festgestellten Einheitswerte, soweit nicht 
beim Vorliegen der Voraussetzungen gemäß 
§§ 21 und 22 des Bewertungsgesetzes 1955 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 145/1963 
Fortschreibungen oder Nachfeststellungen durch-

zuführen sind; beim Vorliegen der erwähnten 
Voraussetzungen sind Fortschreibungen und 
Nachfeststellungen auch zu den Hauptfeststel­
lungszeitpunkten gemäß § 1 lit. a und b durch­
zuführen. 

(2) Die im Anschluß an die HauptfeststeHung 
der Einheitswerte festzusetzenden Grundsteuer­
meßbeträge werden abweichend von § 20 Abs. 3 
des Grundsteuergesetzes 1955, BGBL Nr. 149, 
erst mit den im ersten Satz des Abs. 1 genannten 
Zeitpunkten wirksam. Bis zu diesen Zeitpunkten 
gilt die bisherige Veranlagung, soweit nicht beim 
Vorliegen der Voraussetzungen gemäß §§ 21 
und 22 des Grundsteuergesetzes 1955 Fortschrei­
bungsveranlagungen oder Nachveranlagungen 
durchzuführen sind; beim Vorliegen der erwähn­
ten Voraussetzungen sind Fortschreibungsveran­
lagungen und Nachveranlagungen der Grund­
steuermeßbeträge auch zu den Hauptfeststellungs­
zeitpunkten gemäß § 1 lit. a und b durchzu­
führen. 

§ 3. Soweit bei der Bewertung von land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben der Wert der 
Wohngebäude nach den Vorschriften über die 
Bewertung der bebauten Grundstücke zu ermit­
teln ist (§ 33 des Bewertungsgesetzes 1955 in der 
Fassung der Bewertungsgesetz-Novelle 1965, 
BGBL Nr. 181, §§ 46 Abs. 5 und 49 Abs. 4 des 
Bewertungsgesetzes 1955), sind bei der Haupt­
feststellung der Einheitswerte gemäß § 1 lit. a 
die für die Bewertung der bebauten Grund~ 
stücke derzeit noch maßgebenden Wertverhält­
nisse vom 1. Jänner 1963 zugrunde zu legen. 

§ 4. Mit der Vollzie'hung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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2 857 der Beilagen 

Erläuternde Bemerkungen 

Nach der gegenwärtigen Gesetzeslage wäre 
zum 1. Jänner 1969 eine generelle Hauptfeststel­
lung der Einheitswerte des Grundbesitzes und 
der Gewerbeberechtigungen durch'zuführen. Hie­
bei sollen nach der Entschließung des National­
rates vom 30. Juni 1965 (805 der Beila,gen zu 
den stenogr. Protokollen des Nationalrates, 
x. GP.) Untersuchungen darüber angestellt wer­
den, in welcher Weise die derzeit geltenden Be­
wertungsvorschriften geändert werden können, 
um eine für die Finanzverwaltung an Hand mög­
lichst objektiver Merkmale leicht durchführbare, 
der Gleichmäßigkeit der Besteuerung gerecht­
werdende und auch den Ertragswert berücksich­
tigende Bewertung zu gewährleisten. Um diesen 
Forderungen entsprechen zu können, bedarf es 
noch umfangreicher auch legislativer Vorarbeiten 
mit dem Ziele, im Frühjahr 1969 dem National­
rat den Entwurf einer Novelle zum Bewertungs­
gesetz vorzulegen. 

Der gegenständliche Gesetzentwurf sieht aus 
den angeführten Gründen eine Verschiebung des 
Hauptfeststellungszeitpunktes vor. Eine solche 
Maßnahme ist insbesondere auch' deshalb erfor­
derlich, weil sowohl die Finanzbehörden des 
Bundes als auch die Gemeinden die im Zusam­
menhang mit der laufenden Hauptfeststellung 
(1. Jänner 1963) entstandenen Arbeiten unter 
anderem bedingt durch einen empfindlichen Per­
sonalmangel noch nicht bewältigen konnten. 
Nach Beendigung dieser Arbeiten müssen die 
Finanzämter erst die Bewertungsunterlagen in 
Zusammenarbeit mit den Vermessungsämtern 
auf den laufenden Stand bringen. 

Bei der HauptfeststeUung der Einheitswerte 
des Grundbesitzes sind rund 17 Miltionen Be­
wertungsfäHe zu erledigen. Im Interesse eines 
kontinuierfichen Verwaltungsablaufes sieht der 
gegenständliche Entwurf eine zeitlich getrennte 
Durchführung der Hauptfeststellung beim land­
und forstwirtschaftlichen Vermögen einerseits 
und beim Grundvermögen anderseits vor. In­
folge dieser Arbeitsteilung und des dadurch be­
wirkten schnelleren Arbeitsfortganges wäre es 
möglich, das zwischen HauptfeststelIungszeit­
punkt und Wirksamwerden der neuen Einheits­
werte notwendige Spatium, während dessen 
neben der Hauptfeststellung auch Fortschreibun­
gen und Nachfeststellungen durchgeführt werden 
müssen, auf nur ein Jahr zu beschränken. 

Die Durchführung einer Hauptfes!stellung ist 
besonders beim forstwirtschaftlichen Vermögen 
vO!1dririglich, um die seit dem 1. Jänner 1963 
verschlechterten Absatzverhältnisse und einen 
Preisverfall VOn etwa 20 v. H. beim Rundholz 

zu berücksichtigen, der zum Teil auf die Wind­
bruchschäden der Jahre 1965 und 1966 zurück­
zuführen ist. Die erwähnten Ertragsminderungen . 
sind umso fühlbarer, als zugleich eine fortschrei­
tende Steigerung der Kosten zu verzeichnen ist. 
Beim landwirtschaftlichen Vermögen werden 
Zum 1. Jänner 1970 in einem noch größeren Um­
fang als bisher die noch auszuwertenden Ergeb­
nisse der Bodenschätzung bei der Bewertung zu­
grunde gelegt werden können, wodurch sich ge­
genüber. der letzten Hauptfeststellung (1963) 
relativ richtigere Ertragswerte ergeben werden. 
Im Zuge der Neubewertung wäre auch die Kn­
derung der Ertrag'sfähigkeit infolge Technisie­
rung und Ration'alisierung gewisser Gruppen 
von landwirtschaftlichen Betrieben zu beachten. 
Auch bei den Weinbaubetrieben soll eine rich­
tigere Relation der Bewertung hergestellt wer­
den. Durch eine entsprechende Auswertung der 
bei der Bodenschätzung festgestellten natürlichen 
Ertragshedingungen (das sind Boden, Klima und 
Gelände) können nun auch für den: Weinbau Be­
wertungsgrundlagen geschaffen werden, die für 
größere Zeiträume brauchbar bleiben. 

Für die Bewertung des Grundvermögens sollen 
die sehr ungleiche Entwicklung auf dem Grund­
stücksmarkt sowie die Auswirkung der gesetz­
lichen Maßnahmen auf dem Gebiet der Wohn­
bauförderung und der Mietzinsregelung ahge­
wartet werden. Die Anordnung einer Hauptfest­
stellung der Einheitswerte des Grundvermögens 
zu einem früheren als dem im Entwurf vorge­
sehenen Zeitpunkt wäre aus den angeführten 
Gründen verfrüht. 

Der gegenständliche Entwurf sieht daher beim 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögen eine 
Hauptfeststellung zum 1. Jänner 1970, beim 
Grundvermögen eine Hauptfeststellung zum 
1. Jänner 1973 vor. Die dabei festgestellten Ein­
heitswerte sollen sich jedoch' auf die von den 
Einheitswerten abhängigen Abgaben erst mit 
1. Jänner 1971 bzw. mit 1. Jänner 19'74 auswir­
ken. Diese heiden Zeitpunkte fallen jeweils mit 
der Hauptveranlagung der Vermögensteuer zu­
sammen, wodurch ein ökonomischer Verwal­
tungsablauf gesichert wäre. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des gegen­
ständlichen Gesetzentwurfes wird bemerkt: 

Zu § 1: 

Diese Bestimmung sieht die Verschiebung des 
Hauptfeststellungszeitpunktes und zugleich eine 
zeitliche Trennung der Bewertung des land- und 
fOl'stwirtschaftlichen Vermögens einerseits und 
des Grundvermögens anderseits vor. 
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Zu § 2: 

Nach Abs. 1 dieser Bestimmung sollen die 
neuen Einheitswerte erst ein Jahr nach dem 
Hauptfeststellungszeitpunkt wirksam werden. 
Bis zu ihrem Wirksamwerden sollen die alten 
Einheitswerte gelten. Da die alten Einheitswerte 
jedoch nach, der gegenwärtigen Gesetzeslage mit 
dem Ablauf des Kalenderjahres 1968 ihre Wirk­
samkeit verlieren würden, i,st ihre weitere Wirk­
samkeit im § 2 Abs. 1 des gegenständlichen Ent­
wurfes ausdrücklich normiert. Die alten Einheits­
werte sollen nicht erstarren, sondern bei eintre~ 
tenden Anderungen durch Fortschreibungen und 
Nachfeststellungen dem jeweiligen Stand ange­
paßt werden. Fortschreibungen und Nachfeststef­
lungen der alten Einheitswerte können auch zu 
~en Hauptfeststellungszeitpunkten gemäß § 1 
ht. a und b erforderlich werden da die neuen 
Einheitswerte erst ein Jahr nach den Hauptfest­
stellungszeitpunkten wirksam werden. 

Im Abs. 2 ist die zeitliche AuswirkunO" der 
neuen Einheitswerte auf die Grundsteue;meß­
beträge geregelt. Die neuen Grundsteuermeß-

beträge sollen gleichzeitig mit den neuen Ein­
heitswerten wirksam werden. Bis zu diesen Zeit­
punkten gelten die zuletzt fesogesetzten Grund­
steuermeßbeträge. 

Zu § 3: 

Bei der Bewertung des land- und forstwirt­
schaftlichen Vermögens ist in den im § 3 zitier­
ten Fällen der Wert des Wohngebäudes nicht im 
Rahmen des Ertragswertes mitzuerfassen, son­
dern nach den Vorschriften über die Bewertung 
der bebauten Grundstücke zu ermitteln. Da diese 
Vorschriften jedoch im Zusammenhang mit der 
zum 1. Jänner 1973 vorgesehenen Hauptfeststel­
lung der Einheitswerte des Grundvermögens 
entsprechend der eingangs erwähnten Entschlie­
ßung des Nationalrates neu zu gestalten sein 
werden, und auch die bei der Neubewertung des 
Grundvermögens zum 1. Jänner 1973 zugrunde 
zu legenden Wertverhältnisse naturgemäß noch 
nicht feststehen, sieht § 3 des gegenständlichen 
Entwurfes die Beibehaltung der bisherigen Wert­
verhältnisse in den erwähnten Bewertungsfällen 
vor. 
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